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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.07.1982

Norm

UWG §2 D4

Rechtssatz

Be3ndet sich auf einer Verpackung der blickfangartig hervorgehobene Hinweis "fünf Schilling billiger" und daneben der

in ganz kleiner, leicht zu übersehender Druckschrift gehaltene, überdies eine Abkürzung aufweisende Zusatz

"unverbindlich empfohlen", wird der Kunde durch diese Ankündigung irregeführt, wenn nicht tatsächlich die für den

Kunden allein maßgeblichen Preise der Detailhändler in allen Fällen um diesen Betrag herabgesetzt wurden.
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